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Verordnung über die Ausgabe von
Betreuungsgutscheinen für Kinderta-
gesstätten u nd Tagespflegefam ¡ I ien

vom 16. September 2019



Gestützt auf Art. 49 Gemeindeverfassung sowie Reglement <Betreuungsgutscheine für Kindertages-
stätten und Tagespflegefamilien> erlässt der Gemeinderat von Heimberg folgende Verordnung:

Organisation der
Ausgabe von Be-
treuungsgutschei-
nen

Verfahren

Erforderliche Unter-
lagen im Gesuchs-
verfahren

Niklaus Röthlisberger
Gemeindepräsident

lnkrafttreten Art.4
Diese Verordnung tritt auf den 01 .01.2020 in Kraft

Genehmigung
Der Gemeinderat genehmigte die Verordnung über die Ausgaben von Betreuungsgutscheinen für Kin-
dertagesstätten und Tagespflegefamilien an seiner Sitzung vom 16.09.2019.

GEMEIND T IMBERG

Art. 1
1 Der Gemeinderat erteilt der Finanzverwaltung den Auftrag für die Aus-
gabe von Betreuungsgutscheinen für die familienergänzende Kinderbe-
treuung (nachfolgend <Betreuungsgutscheine>).

2 Der Auftrag an die Finanzverwaltung umfasst nebst dem Vorgang der
Ausgabe an sich (Auskunftserteilu ng, Prüfun gsverfahren, Verfüg un gen)
das Gesuchsverfahren gegenüber dem Kanton, die Auszahlung und Ab-
rechnung von Guthaben und Aufi¡rendungen sowie die jährliche Budgetie-
rung.

3 Die Sozialdienste Heimberg erhalten vom Gemeinderat den Auftrag zur
bedarfsweisen Prüfung einer sozialen oder sprachlichen lndikation im
Sinne einer Fachstelle nach Art. I und Art. 9 BGSDV.

a Grundlegend für den Vorgang der Ausgabe von Betreuungsgutscheinen
sind die Vorgaben des Kantons (Verordnung über die Angebote zur sozia-
len I nteg ration <AS lV>, Direktionsverord nu ng uber das Betreuungsg ut-
scheinsystem <BGSDV>) und das Gemeindereglement <Betreuungsgut-
scheine für Kindertagesstätten und Tagespflegefamilien>.

Art.2
Die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen wird mittels Webapplikation des
Kantons (<KiBon>) abgewickelt; das Prozedere der Gutscheinausgabe ist
dam it weitestgehend vorgezeich net.

Art. 3
Die für das Gesuch einzureichenden Unterlagen richten sich nach ASIV,
Art. 34p., der zugehörige Ablauf gemäss Webapplikation KiBon.

Jaggi
Gemeindeschreiber
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lnkrafttreten
Am 05.12.2019 wurde das lnkrafttreten der Verordnung über die Ausgaben von Betreuungsgutschei-
nen für Kindertagesstätten und Tagespflegefamilien per 01 .01.2020 im Thuner Amtsanzeiger publi-
zierl.

Oliver Jaggi
Gemeindeschreiber
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